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Sachgebiet 2030  

Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/544 — 

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

A. Problem 

1. Im Bereich des Personalaktenrechts, dessen Neuregelung den 
Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfs bildet, ist Ziel des Vorha-

bens, das Persönlichkeitsrecht des Beamten zu stärken und 
gleichzeitig eine effektive Verwaltung der Personalakten zu 
gewährleisten. Durch übereinstimmende Regelungen im Bun-
desbeamtengesetz und im Beamtenrechtsrahmengesetz soll die 
Grundlage für ein einheitliches Personalaktenrecht für die 

Beamten aller Dienstherren geschaffen werden. 

2. Im Bereich der beamtenrechtlichen Haftung soll die als nicht 
mehr sachgerecht empfundene unterschiedliche Regreßrege-

lung für Beamte je nach Qualität ihres Handelns als hoheitlich 

oder nichthoheitlich beseitigt werden. 

3. Ziel des Gesetzentwurfs ist es außerdem, die volle Wirksamkeit 
des laufbahnrechtlichen Nachteilsausgleichs für Kinderbetreu-

ungszeiten durch eine Ausnahmeregelung vom Verbot der 
Beförderung während der Probezeit zu erreichen sowie Leistun-
gen der Krankenfürsorge während eines familienpolitischen 
Urlaubs für Richter, Soldaten und Polizeivollzugsbeamte im 
Bundesgrenzschutz entsprechend der Regelung in § 79a Abs. 4 

des Bundesbeamtengesetzes vorzusehen. 

B. Lösung 

1. Im Bereich des Personalaktenrechts wird der Abschnitt „Perso-
nalakten" des Bundesbeamtengesetzes (bisher einzige Vor-
schrift § 90) erweitert. Der Gesetzentwurf regelt folgende Ein-
zelbereiche: Pflicht zur Führung von Personalakten; Begriff, 
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Inhalt, Gliederung und Gestaltung der Personalakte; Einsicht, 
Vorlage und Auskunftserteilung; Entfernung von Vorgängen; 

Aufbewahrung der Personalakte; Verarbeitung und Nutzung 
von Personalaktendaten in Dateien. Weitestgehend sind gleich

-

lautende Bestimmungen für das Beamtenrechtsrahmengesetz 
vorgesehen, um einheitliche Regelungen für Bundes- und 
Landesbeamte sicherzustellen. 

2. Im Bereich der Haftung beschränkt der vorliegende Gesetzent-
wurf, entsprechend der ursprünglichen Regelung im Staatshaf-
tungsgesetz und in Übereinstimmung mit der Regelung in 
einzelnen Bundesländern, den Regreß gegen den Beamten 
einheitlich auf vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverlet-
zungen (§ 78 E-BBG, § 46 E-BRRG). 

3. Das weitere Vorhaben des Gesetzentwurfs wird durch die 
Änderungen in § 12 E-BRRG bzw. in §§ 69, 70 des Bundesbe-
soldungsgesetzes, §§ 48a, 76a des Deutschen Richtergesetzes 
sowie § 28 Soldatengesetz erreicht. 

Einstimmigkeit im Ausschuß bei Enthaltung der Fraktion der 
SPD 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

1. Die Neuregelung des Personalaktenrechts führt zu keinen 
Mehrausgaben. Die im Bundesbeamtengesetz vorgesehene 
Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Personalakten dürfte 
beim Bund langfristig zu Einsparungen führen. 

2. Eine ziffernmäßige Voraussage zur künftigen Mehrbelastung 
bei Beschränkung des Regreßanspruchs des Dienstherrn gegen 
seinen nichthoheitlich handelnden Beamten auf grob fahrläs-
sige Pflichtverletzungen kann nicht getroffen werden. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß in einem Teil der  Bundesländer die 
vorgesehene Neuregelung bereits geltendes Recht ist und im 
Bereich der Deutschen Bundespost die Kundenbeziehungen 
bisher hoheitlich geregelt waren bzw. noch sind. 

3. Mit den weiteren Änderungen sind keine nennenswerten Mehr-
kosten verbunden. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung — Drucksache 12/544 — 
in  der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fas-
sung anzunehmen. 

Bonn, den 20. Februar 1992 

Der Innenausschuß 

Hans Gottfried Bernrath 

Vorsitzender 

Fritz Rudolf Körper 

Berichterstatter 

Otto Regenspurger Dr. Burkhard Hirsch 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
— Drucksache 12/544 — 
mit den Beschlüssen des Innenausschusses (4. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Bundesbeamtengesetz 

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 479), zuletzt geändert durch das Gesetz vom . . . 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird bei Abschnitt III. 
Titel 2. Untertitel f Personalakten die Zahl „90" 
durch die Zahlen „ 90-90g" ersetzt. 

2. § 78 erhält folgende Fassung: 

„§ 78 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er 
dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenom-
men hat, den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Haben mehrere Beamte gemeinsam den 
Schaden verursacht, so haften sie als Gesamt-
schuldner. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienst-
herr von dem Schaden und der Person des Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem 
Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an die Stelle 
des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem 
der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn 
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz 
und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beam-
ten über. " 

3. Im zweiten Titel des Abschnitts III wird der Unter-
titel f Personalakten wie folgt gefaßt: 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Bundesbeamtengesetz 

Das Bundesbeamtengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 479), zuletzt geändert durch das Gesetz vom . . . 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird bei Abschnitt III. 
Titel 2. Untertitel f Personalakten die Zahl „90" 
durch die Zahlen „90 bis 90 g" ersetzt. 

2. unverändert 

3. Im zweiten Titel des Abschnitts III wird der Unter-
titel f Personalakten wie folgt gefaßt: 
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Entwurf 

„f) Personalakten 

§ 90 

(1) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu 
führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor 
unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte 
gehören alle Unterlagen einschließlich der in 
Dateien gespeicherten, die den Beamten be treffen, 
soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen 
(Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in 
die Personalakte nicht aufgenommen werden. Per-
sonalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet 
werden, es sei denn, der Beamte willigt in die 
anderweitige Verwendung ein. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, 
von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich 
zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 

(2) Die Personalakte kann nach sachlichen 
Gesichtspunkten in Grundakte und Teilakten 
gegliedert werden. Teilakten können bei der für 
den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen 
Behörde geführt werden. Nebenakten (Unterla-
gen, die sich auch in der Grundakte oder in 
Teilakten befinden) dürfen nur geführt werden, 
wenn die personalverwaltende Behörde nicht 
zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn 
mehrere personalverwaltende Behörden für den 
Beamten zuständig sind; sie dürfen nur solche 
Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung der betreffenden Be-
hörde erforderlich ist. In die Grundakte ist ein 
vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenak-
ten aufzunehmen. 

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäf-
tigte haben, die im Rahmen der Personalverwal-
tung mit der Bearbeitung von Personalangelegen-
heiten beauftragt sind, und nur soweit dies zu 
Zwecken der Personalverwaltung oder der Perso-
nalwirtschaft erforderlich ist; dies gilt auch für den 
Zugang im automatisierten Abrufverfahren. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

„f) Personalakten 

§ 90 

(1) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu 
führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor 
unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte 
gehören alle Unterlagen einschließlich der in 
Dateien gespeicherten, die den Beamten betreffen, 
soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen 
(Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in 
die Personalakte nicht aufgenommen werden. Per-
sonalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet 
werden, es sei denn, der Beamte willigt in  die 
anderweitige Verwendung ein. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, 
von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich 
zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. Kinder-
geldakten können mit Besoldungs- und Versor-
gungsakten verbunden geführt werden, wenn 
diese von der übrigen Personalakte getrennt sind 
und von einer von der Personalverwaltung 
getrennten Organisationseinheit bearbeitet wer-
den; § 35 SGB I und die §§ 67 bis 78 SGB X bleiben 
unberührt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Dienstherr darf personenbezogene 
Daten über Bewerber, Beamte und ehemalige 
Beamte nur erheben, soweit dies zur Begründung, 
Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Dienstverhältnisses oder zur Durchführung orga-
nisatorischer, personeller und sozialer Maßnah-
men, insbesondere auch zu Zwecken der Personal-
planung und des Personaleinsatzes erforderlich 
ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Fra-
gebogen, mit denen solche personenbezoge- 
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Entwurf 

§ 90 a 

Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte 
zu führen. Diese ist von der übrigen Personalakte 
getrennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der 
übrigen Personalverwaltung getrennten Organisa-
tionseinheit bearbeitet werden; Zugang sollen nur 
Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben. 
Die Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfe-
zwecke nur verwendet oder weitergegeben wer-
den, wenn der Beihilfeberechtigte und der bei der 
Beihilfegewährung berücksichtigte Angehörige im 
Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder Durch-
führung eines im Zusammenhang mit einem Bei-
hilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtli-
chen Verfahrens dies erfordert oder soweit es zur 
Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung der Rechte einer ande-
ren Person erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten 
entsprechend für Unterlagen über Heilfürsorge 
und Heilverfahren. 

§ 90 b 

Der Beamte ist zu Beschwerden, Behauptungen 
und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, vor deren Auf-
nahme in die Personalakte zu hören, soweit die 
Anhörung nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
erfolgt. Die Äußerung des Beamten ist zur Perso-
nalakte zu nehmen. 

§ 90 c 

(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in 
seine vollständige Personalakte. 

(2) Einem Bevollmächtigten des Beamten ist 
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Grande 
nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterblie-
bene, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
gemacht wird, und deren Bevollmächtigte. Für 
Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(3) Die personalaktenführende Behörde be-
stimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können 
Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder Aus-
drucke gefertigt werden; dem Beamten ist auf 
Verlangen ein Ausdruck der zu seiner Person 
automatisiert gespeicherten Personalaktendaten 
zu überlassen. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

nen Daten erhoben werden, bedürfen vom 1. Ja-
nuar 1994 an der Genehmigung durch die zustän-
dige oberste Dienstbehörde. 

§ 90 a 

unverändert 

§ 90 b 

unverändert 

§ 90 c 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht auch in 
andere Akten, die personenbezogene Daten über 
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Entwurf 

§ 90 d 

(1) Ohne Einwilligung des Beamten ist es zuläs-
sig, die Personalakte für Zwecke der Personalver-
waltung oder Personalwirtschaft der obersten 
Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienst-
aufsicht weisungsbefugten Behörde vorzulegen. 
Das gleiche gilt für Behörden desselben Geschäfts-
bereichs, soweit die Vorlage zur Vorbereitung oder 
Durchführung einer Personalentscheidung not-
wendig ist, sowie für Behörden eines anderen 
Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit 
diese an einer Personalentscheidung mitzuwirken 
haben. Ärzten, die im Auftrag der personalverwal-
tenden Behörde ein medizinisches Gutachten 
erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne 
Einwilligung vorgelegt werden. Für Auskünfte aus 
der Personalakte gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von 
einer Vorlage abzusehen. 

(2) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilli-
gung des Beamten erteilt werden, es sei denn, daß 
die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter, 
höherrangiger Interessen des Dritten die Aus-
kunftserteilung zwingend erfordert. Inhalt und 
Empfänger der Auskunft sind dem Beamten schrift-
lich mitzuteilen. 

(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils 
erforderlichen Umfang zu beschränken. 

§ 90 e 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf die die Tilgungsvor-
schriften des Disziplinarrechts keine Anwendung 
finden, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwie-
sen haben, mit Zustimmung des Beamten unver-
züglich aus der Personalakte zu entfernen und 
zu vernichten, 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, soweit sie nicht 
für die nächste dienstliche Beurteilung benötigt 
werden oder in eine dienstliche Beurteilung 
oder eine andere die Leistung oder Eignung 
betreffende förmliche Feststellung aufgenom-
men wurden, auf Antrag des Beamten nach drei 
Jahren zu entfernen und zu vernichten. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

ihn enthalten und für sein Dienstverhältnis verar-
beitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für 
Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzuläs-
sig, wenn die Daten des Betroffenen mit Daten 
Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht 
personenbezogenen Daten dera rt  verbunden sind, 
daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem 
Fall ist dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

§ 90 d 

unverändert 

§ 90 e 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf die die Tilgungsvor-
schriften des Disziplinarrechts keine Anwendung 
finden, sind, 

1. unverändert 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, auf Antrag des 
Beamten nach drei Jahren zu entfernen und zu 
vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beur-
teilungen. 
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Entwurf 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute 
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch 
die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfah-
rens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf 
als unbegründet oder falsch heraus, g ilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht 
Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie Aus-
künfte aus dem Bundeszentralregister sind mit 
Zustimmung des Beamten nach drei Jahren zu 
entfernen und zu vernichten. Absatz 1 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend. 

§ 90 f 

(1) Personalakten sind nach ihrem Abschluß von 
der personalaktenführenden Behörde fünf Jahre 
aufzubewahren. Personalakten sind abgeschlos-
sen, 

1. wenn der Beamte ohne Versorgungsansprüche 
aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, 
mit Ablauf des Jahres der Vollendung des fünf-
undsechzigsten Lebensjahres, in den Fällen des 
§ 48 dieses Gesetzes und des § 11 der Bundes-
disziplinarordnung jedoch erst, wenn mögliche 
Versorgungsempfänger nicht mehr vorhanden 
sind, 

2. wenn der Beamte ohne versorgungsberechtigte 
Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des 
Todesjahres, 

3. wenn nach dem verstorbenen Beamten versor-
gungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden 
sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte 
Versorgungsverpflichtung entfallen ist. 

(2) Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, He il
-verfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Er-

krankungen, Umzugs- und Reisekosten sind fünf 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbei-
tung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen 
wurde, aufzubewahren. 

(3) Versorgungsakten sind zehn Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungs-
zahlung geleistet worden ist, aufzubewahren; 
besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des 
Anspruchs, sind die Akten dreißig Jahre aufzube-
wahren. 

(4) Die Personalakten werden nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist vernichtet, sofern sie nicht 
vom Bundesarchiv oder von einem Landesarchiv 
übernommen werden. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute 
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch 
die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfah-
rens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf 
als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(2) unverändert 

§ 90 f 

(1) unverändert 

(2) Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, He il
-verfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Er-

krankungen, Umzugs- und Reisekosten sind fünf 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbei-
tung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen 
wurde, aufzubewahren. Unterlagen, aus denen die 
Art einer Erkrankung ersichtlich ist, sind unver-
züglich zurückzugeben, wenn sie für den Zweck, 
zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr 
benötigt werden. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 
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Entwurf 

§ 90 g 

(1) Personalaktendaten dürfen in Dateien nur für 
Zwecke der Personalverwaltung oder der Personal-
wirtschaft verarbeitet und genutzt werden. Ihre 
Übermittlung ist nur nach Maßgabe des § 90 d 
zulässig. Ein automatisierter Datenabruf durch 
andere Behörden ist unzulässig, soweit durch 
besondere Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 90a dür-
fen automatisiert nur im Rahmen ihrer Zweckbe-
stimmung und nur von den übrigen Personalda-
teien technisch und organisatorisch getrennt verar-
beitet und genutzt werden. 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder 
psychologische Untersuchungen oder Tests dürfen 
im Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergeb-
nisse automatisiert verarbeitet oder genutzt wer-
den, soweit sie die Eignung betreffen und ihre 
Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des Beam-
ten dient. 

(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen 
nicht ausschließlich auf Informationen und Er-
kenntnisse gestützt werden, die unmittelbar durch 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten gewonnen werden. 

(5) Bei erstmaliger Speicherung ist dem Betroffe-
nen die Art der über ihn gemäß Absatz 1 gespei-
cherten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Ände-
rungen ist er zu benachrichtigen. Ferner sind die 
Verarbeitungs- und Nutzungsformen automatisier-
ter Personalverwaltungsverfahren zu dokumentie-
ren und einschließlich des jeweiligen Verwen-
dungszweckes sowie der regelmäßigen Empfänger 
und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung 
allgemein bekanntzugeben." 

Artikel 2 

Beamtenrechtsrahmengesetz 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 462), zuletzt geändert durch das Gesetz ... vom .. 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz einge-
fügt: 

„Ausnahmen für eine Beförderung während der 
Probezeit bedürfen einer besonderen Rechtsvor-
schrift." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§_90g 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder 
psychologische Untersuchungen und Tests dürfen 
im Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergeb-
nisse automatisiert verarbeitet oder genutzt wer-
den, soweit sie die Eignung betreffen und ihre 
Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des Beam-
ten dient. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

Artikel 2 

Beamtenrechtsrahmengesetz 

Das Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Februar 1985 (BGBl. I 
S. 462), zuletzt geändert durch das Gesetz ... vom .. . 
(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 2 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Der Beamte darf nicht befördert werden 

1. während der Probezeit, 

2. vor Ablauf einer durch Rechtsvorschrift zu 
bestimmenden Frist, die mindestens ein Jahr 
seit der Anstellung betragen muß, 

3. vor Ablauf einer durch Rechtsvorschrift zu 
bestimmenden Frist, die mindestens ein Jahr 
seit der letzten Beförderung betragen muß; 
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2. § 46 erhält folgende Fassung: 

„§ 46 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er 
dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenom-
men hat, den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Haben mehrere Beamte gemeinsam den 
Schaden verursacht, so haften sie als Gesamt-
schuldner. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienst-
herr von dem Schaden und der Person des Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem 
Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an die Stelle 
des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem 
der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn 
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz 
und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beam-
ten über. " 

3. § 56 erhält folgende Fassung: 

„§ 56 

(1) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu 
führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor 
unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte 
gehören alle Unterlagen einschließlich der in 
Dateien gespeicherten, die den Beamten be treffen, 
soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen 
(Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in 
die Personalakte nicht aufgenommen werden. Per-
sonalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet 
werden, es sei denn, der Beamte willigt in die 
anderweitige Verwendung ein. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, 
von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich 
zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Ausnahmen von den Nummern 1 und 2 sind 
zulässig zum Ausgleich beruflicher Verzögerun-
gen, die durch die Geburt oder die tatsächliche 
Betreuung oder Pflege eines Kindes unter acht-
zehn Jahren eintreten würden, und bedürfen einer 
besonderen Rechtsvorschrift." 

2. unverändert 

3. § 56 erhält folgende Fassung: 

„§ 56 

(1) Über jeden Beamten ist eine Personalakte zu 
führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor 
unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte 
gehören alle Unterlagen einschließlich der in 
Dateien gespeicherten, die den Beamten be treffen, 
soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen 
(Personalaktendaten); andere Unterlagen dürfen in 
die Personalakte nicht aufgenommen werden. Per-
sonalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet 
werden, es sei denn, der Beamte willigt in die 
anderweitige Verwendung ein. Nicht Bestandteil 
der Personalakte sind Unterlagen, die besonderen, 
von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich 
zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. Kinder-
geldakten können mit Besoldungs- und Versor-
gungsakten verbunden geführt werden, wenn 
diese von der übrigen Personalakte getrennt sind 
und von einer von der Personalverwaltung 
getrennten Organisationseinheit bearbeitet wer-
den; § 35 SGB I und die §§ 67 bis 78 SGB X bleiben 
unberührt. 
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(2) Die Personalakte kann nach sachlichen 
Gesichtspunkten in Grundakte und Teilakten 
gegliedert werden. Teilakten können bei der für 
den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen 
Behörde geführt werden. Nebenakten (Unterla-
gen, die sich auch in der Grundakte oder in 
Teilakten befinden) dürfen nur geführt werden, 
wenn die personalverwaltende Behörde nicht 
zugleich Beschäftigungsbehörde ist oder wenn 
mehrere personalverwaltende Behörden für den 
Beamten zuständig sind; sie dürfen nur solche 
Unterlagen enthalten, deren Kenntnis zur rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung der betreffenden Be-
hörde erforderlich ist. In die Grundakte ist ein 
vollständiges Verzeichnis aller Teil- und Nebenak-
ten aufzunehmen. 

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäf-
tigte haben, die im Rahmen der Personalverwal-
tung mit der Bearbeitung von Personalangelegen-
heiten beauftragt sind, und nur soweit dies zu 
Zwecken der Personalverwaltung oder der Perso-
nalwirtschaft erforderlich ist; dies gilt auch für den 
Zugang im automatisierten Abrufverfahren." 

4. Es werden folgende §§ 56a bis 56f eingefügt: 

„§ 56a 

Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teilakte 
zu führen. Diese ist von der übrigen Personalakte 
getrennt aufzubewahren. Sie soll in einer von der 
übrigen Personalverwaltung ge trennten Organisa-
tionseinheit bearbeitet werden; Zugang sollen nur 
Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben. 
Die Beihilfeakte darf für andere als für Beihilfe-
zwecke nur verwendet oder weitergegeben wer-
den, wenn der Beihilfeberechtigte und der bei der 
Beihilfegewährung berücksichtigte Angehörige im 
Einzelfall einwilligen, die Einleitung oder Durch-
führung eines im Zusammenhang mit einem Bei-
hilfeantrag stehenden behördlichen oder gerichtli-
chen Verfahrens dies erfordert oder soweit es zur 
Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung der Rechte einer ande-
ren Person erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten 
entsprechend für Unterlagen über Heilfürsorge 
und Heilverfahren. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Dienstherr darf personenbezogene 
Daten über Bewerber, Beamte und ehemalige 
Beamte nur erheben, soweit dies zur Begründung, 
Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Dienstverhältnisses oder zur Durchführung orga-
nisatorischer, personeller und sozialer Maßnah-
men, insbesondere auch zu Zwecken der Personal-
planung und des Personaleinsatzes, erforderlich 
ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Frage-
bogen, mit denen solche personenbezogenen 
Daten erhoben werden, bedürfen vom 1. Januar 
1994 an der Genehmigung durch die zuständige 
oberste Dienstbehörde." 

4. Es werden folgende §§ 56a bis 56f eingefügt: 

„§ 56a 

unverändert 
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§ 56b 

Der Beamte ist zu Beschwerden, Behauptungen 
und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, vor deren Auf-
nahme in die Personalakte zu hören, soweit die 
Anhörung nicht nach anderen Rechtsvorschriften 
erfolgt. Die Äußerung des Beamten ist zur Perso-
nalakte zu nehmen. 

§ 56c 

(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in 
seine vollständige Personalakte. 

(2) Einem Bevollmächtigten des Beamten ist 
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterblie-
bene, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
gemacht wird, und deren Bevollmächtigte. Für 
Auskünfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend. 

(3) Die personalaktenführende Behörde be-
stimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können 
Auszüge, Abschriften, Ablichtungen oder Aus-
drucke gefertigt werden; dem Beamten ist auf 
Verlangen ein Ausdruck der zu seiner Person 
automatisiert gespeicherten Personalaktendaten 
zu überlassen. 

§ 56 d 

(1) Ohne Einwilligung des Beamten ist es zuläs-
sig, die Personalakte für Zwecke der Personalver-
waltung oder Personalwirtschaft der obersten 
Dienstbehörde oder einer im Rahmen der Dienst-
aufsicht weisungsbefugten Behörde vorzulegen. 
Das gleiche gilt für Behörden desselben Geschäfts-
bereichs, soweit die Vorlage zur Vorbereitung oder 
Durchführung einer Personalentscheidung not-
wendig ist, sowie für Behörden eines anderen 
Geschäftsbereichs desselben Dienstherrn, soweit 
diese an einer Personalentscheidung mitzuwirken 
haben. Ärzten, die im Auftrag der personalverwal-
tenden Behörde ein medizinisches Gutachten 
erstellen, darf die Personalakte ebenfalls ohne 
Einwilligung vorgelegt werden. Für Auskünfte aus 
der Personalakte gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von 
einer Vorlage abzusehen. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 56 b 

unverändert 

§ 56 c 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Der Beamte hat ein Recht auf Einsicht auch in 
andere Akten, die personenbezogene Daten über 
ihn enthalten und für sein Dienstverhältnis verar-
beitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für 
Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzuläs-
sig, wenn die Daten des Betroffenen mit Daten 
Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht 
personenbezogenen Daten derart verbunden sind, 
daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem 
Fall ist dem Beamten Auskunft zu erteilen. 

§ 56d 

unverändert 
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(2) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwilli-
gung des Beamten erteilt werden, es sei denn, daß 
die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Gemeinwohls oder der Schutz berechtigter, 
höherrangiger Interessen des Dritten die Aus-
kunftserteilung zwingend erfordert. Inhalt und 
Empfänger der Auskunft sind dem Beamten schrift-
lich mitzuteilen. 

(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils 
erforderlichen Umfang zu beschränken. 

§ 56e 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf die die Tilgungsvor-
schriften des Disziplinarrechts keine Anwendung 
finden, sind, 

1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwie-
sen haben, mit Zustimmung des Beamten unver-
züglich aus der Personalakte zu entfernen und 
zu vernichten, 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, soweit sie nicht 
für die nächste dienstliche Beurteilung benötigt 
werden oder in eine dienstliche Beurteilung 
oder eine andere die Leistung oder Eignung 
betreffende förmliche Feststellung aufgenom-
men wurden, auf Antrag des Beamten nach drei 
Jahren zu entfernen und zu vernichten. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute 
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch 
die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfah-
rens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf 
als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht 
Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie Aus- . 
künfte aus dem Bundeszentralregister sind mit 
Zustimmung des Beamten nach drei Jahren zu 
entfernen und zu vernichten. Absatz 1 Sätze 2 und 
3 gelten entsprechend. 

§ 56 f 

(1) Personalaktendaten dürfen in Dateien nur für 
Zwecke der Personalverwaltung oder der Personal-
wirtschaft verarbeitet und genutzt werden. Ihre 
Übermittlung ist nur nach Maßgabe des § 56 d 
zulässig. Ein automatisierter Datenabruf durch 
andere Behörden ist unzulässig, soweit durch 
besondere Rechtsvorschrift nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 56a dür-
fen automatisiert nur im Rahmen ihrer Zweckbe-
stimmung und nur von den übrigen Personalda-
teien technisch und organisatorisch getrennt verar-
beitet und genutzt werden. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

§ 56 e 

(1) Unterlagen über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf die die Tilgungsvor-
schriften des Disziplinarrechts keine Anwendung 
finden, sind, 

1. unverändert 

2. falls sie für den Beamten ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, auf Antrag des 
Beamten nach drei Jahren zu entfernen und zu 
vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beur-
teilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute 
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch 
die Einleitung eines Straf- oder Disziplinarverfah-
rens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf 
als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als 
nicht unterbrochen. 

(2) unverändert 

§ 56f 

unverändert 
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(3) Von den Unterlagen über medizinische oder 
psychologische Untersuchungen und Tests dürfen 
im Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergeb-
nisse automatisiert verarbeitet oder genutzt wer-
den, soweit sie die Eignung be treffen und ihre 
Verarbeitung oder Nutzung dem Schutz des Beam-
ten dient. 

(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dürfen 
nicht ausschließlich auf Informationen und Er-
kenntnisse gestützt werden, die unmittelbar durch 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten gewonnen werden. 

(5) Bei erstmaliger Speicherung ist dem Betroffe-
nen die  Art  der über ihn gemäß Absatz 1 gespei-
cherten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Ände-
rungen ist er zu benachrichtigen. Ferner sind die 
Verarbeitungs- und Nutzungsformen automatisier-
ter Personalverwaltungsverfahren zu dokumentie-
ren und einschließlich des jeweiligen Verwen-
dungszweckes sowie der regelmäßigen Empfänger 
und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung 
allgemein bekanntzugeben." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 2 a 

Bundesbesoldungsgesetz 

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 293), geändert durch das Gesetz ... vom . . 

(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. In § 69 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 
„dies gilt auch während der Zeit einer Beurlau-
bung nach § 28 Abs. 5 des Soldatengesetzes, sofern 
die Soldaten nicht Anspruch auf Familienhilfe 
nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
haben." 

2. In § 70 Abs. 2 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„dies gilt auch während der Zeit einer Beurlau-
bung nach § 79a Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit 
Absatz 2 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes, 
sofern die Beamten nicht Anspruch auf Familien-
hilfe nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch haben." 

Artikel 2 b 

Deutsches Richtergesetz 

Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), 
zuletzt geändert durch das Gesetz ... vom . . 

(BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 48a wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Während der Zeit der Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge nach Absatz 1 Nr. 2 in Verbindung 
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Artikel 3 

Soldatengesetz 

(1) Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. August 1975 (BGBl. I S. 2273), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. § 24 erhält folgende Fassung: 

„ § 24 

Haftung 

(1) Verletzt ein Soldat vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er 
dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenom-
men hat, den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Haben mehrere Soldaten gemeinsam den 
Schaden verursacht, so haften sie als Gesamt-
schuldner. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienst-
herr von dem Schaden und der Person des Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem 
Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an  die Stelle 
des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem 
der Ersatzanspruch des Dritten diesem gegenüber 
vom Dienstherrn anerkannt oder dem Dienstherrn 
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird. 

(3) Leistet der Soldat dem Dienstherrn Ersatz und 
hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten, so geht der Ersatzanspruch auf den Soldaten 
über. " 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

mit Absatz 2 Satz 1 besteht ein Anspruch auf 
Leistungen der Krankheitsfürsorge in entspre-
chender Anwendung der Beihilferegelungen für 
Richter mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, wenn 
der Richter berücksichtigungsfähiger Angehöri-
ger eines Beihilfeberechtigten wird oder An-
spruch auf Familienhilfe nach § 10 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch hat." 

2. In § 76a Abs. 1 wird nach der Angabe „§ 411a" 
eingefügt „Abs. 1 bis 4". 

Artikel 3 

Soldatengesetz 

Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. August 1975 (BGBl. I S. 2273), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

la. In § 28 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „ein-
schließlich der unentgeltlichen truppenärztli-
chen Versorgung" gestrichen. 
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2. § 29 erhält folgende Fassung: 

„ § 29 

Personalakten 

(1) Über jeden Soldaten ist eine Personalakte zu 
führen. Zur Personalakte gehören alle Unterlagen 
einschließlich der in Dateien gespeicherten, die 
den Soldaten be treffen, soweit sie mit seinem 
Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren 
Zusammenhang stehen (Personalaktendaten). Per-
sonalaktendaten dürfen ohne Einwilligung des 
Soldaten nur für Zwecke der Personalführung und 
-bearbeitung verwendet werden; dies gilt auch für 
ihre Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nut-
zung in automatisierten Dateien. 

(2) Zugang zur Personalakte dürfen nur Personen 
haben, die für Personalangelegenheiten zuständig 
sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personal-
führung oder -bearbeitung erforderlich ist. Ohne 
Einwilligung des Soldaten darf die Personalakte 
nur im Rahmen der Zweckbestimmung des Dienst-
verhältnisses an andere Dienststellen und an Ärzte 
im Geschäftsbereich des Bundesministers der Ver-
teidigung weitergegeben werden. Für Auskünfte 
aus der Personalakte gilt Entsprechendes. Ohne 
Einwilligung des Soldaten dürfen Personalakten-
daten an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs 
des Bundesministers der Verteidigung auch ohne 
besondere gesetzliche Regelung übermittelt wer-
den, wenn zwingende Gründe der Verteidigung 
oder die Abwehr einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Gemeinwohls dies erfordern. Ein automa-
tisierter Datenabruf durch andere Behörden ist 
unzulässig, soweit durch besondere Rechtsvor-
schrift nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder 
psychologische Untersuchungen und Tests dürfen 
im Rahmen der Personalführung und -bearbeitung 
nur die Ergebnisse automatisiert verarbeitet und 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

2. § 29 erhält folgende Fassung: 

„§ 29 

Personalakten 

(1) Über jeden Soldaten ist eine Personalakte zu 
führen; sie ist vertraulich zu behandeln und vor 
unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Personalakte 
gehören alle Unterlagen einschließlich der in 
Dateien gespeicherten, die den Soldaten betreffen, 
soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen 
(Personalaktendaten). Nicht Bestandteil der Perso-
nalakte sind Unterlagen, die besonderen, von der 
Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungs-, 
Sicherheits- und Kindergeldakten. Personalakten-
daten dürfen ohne Einwilligung des Soldaten nur 
für Zwecke der Personalführung und -bearbeitung 
verwendet werden; dies gilt auch für ihre Verarbei-
tung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, 
Sperrung und Löschung) und Nutzung in automa-
tisierten Dateien. 

(2) Der Dienstherr darf personenbezogene 
Daten über Bewerber, Soldaten und ehemalige 
Soldaten nur erheben, soweit dies zur Begrün-
dung, Durchführung, Beendigung oder Abwick-
lung des Dienstverhältnisses oder zur Durchfüh-
rung organisatorischer, personeller und sozialer 
Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der 
Personalplanung und des Personaleinsatzes, er-
forderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt. Fragebogen, mit denen solche personen-
bezogenen Daten erhoben werden, bedürfen vom 
1. Januar 1994 an der Genehmigung durch die 
zuständige oberste Dienstbehörde. 

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Personen 
haben, die für Personalangelegenheiten zuständig 
sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personal-
führung oder -bearbeitung erforderlich ist. Ohne 
Einwilligung des Soldaten darf die Personalakte an 
andere Dienststellen und an Ärzte im Geschäftsbe-
reich des Bundesministers der Verteidigung wei-
tergegeben werden, soweit dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Dienstverhältnisses erfor-
derlich ist. Für Auskünfte aus der Personalakte gilt 
Entsprechendes. Soweit eine Auskunft ausreicht, 
ist von der Weitergabe der Personalakte abzuse-
hen. Auskünfte an Stellen außerhalb des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministers der Verteidi-
gung dürfen nur mit Einwilligung des Soldaten 
erteilt werden, es sei denn, daß zwingende Gründe 
der Verteidigung, die Abwehr einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Gemeinwohls oder der 
Schutz berechtigter, höherrangiger Interessen 
Dritter dies erfordern. Inhalt und Empfänger sind 
dem Soldaten schriftlich mitzuteilen. Ein automa-
tisierter Datenabruf durch andere Behörden ist 
unzulässig, soweit durch besondere Rechtsvor-
schrift nichts anderes bestimmt ist. 

(4) Daten über medizinische und über psycholo-
gische Untersuchungen und Tests dürfen nur im 
jeweiligen Dienst der Bundeswehr in Dateien 
verarbeitet werden, soweit sie für die Beurteilung 
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genutzt werden, soweit sie die Verwendungs- und 
die Dienstfähigkeit des Soldaten betreffen. Psycho-
logische Daten dürfen auch in automatisierten 
Dateien verarbeitet werden, um die Aussagefähig-
keit der psychologischen Eignungsfeststellungs-
verfahren zu bewerten und zu verbessern. Die die 
Verwendungs- und die Dienstfähigkeit bestim-
menden ärztlichen Informationen können einer 
zentralen Stelle zur Erfüllung der ärztlichen Doku-
mentationspflicht und zum Zwecke der Beweissi-
cherung übermittelt und dort aufbewahrt wer-
den. 

(4) Der Soldat ist zu Beschwerden und Behaup-
tungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm nach-
teilig werden können, vor deren Aufnahme in die 
Personalakte zu hören. Seine Äußerung ist zur 
Personalakte zu nehmen. Die Vorgänge nach 
Satz 1 und 2 sind mit Zustimmung des Soldaten 
nach spätestens drei Jahren aus der Personalakte 
zu entfernen, es sei denn, sie sind in eine dienstli-
che Beurteilung aufgenommen oder unterliegen 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen einer 
längeren Tilgungsfrist. Die Frist für die Entfernung 
wird regelmäßig durch Einleitung eines Straf- oder 
Disziplinarverfahrens unterbrochen. 

(5) Die Personalakte des Soldaten ist nach Been-
digung des Wehrdienstverhältnisses aufzubewah-
ren, soweit dies insbesondere zur Erfüllung der 
Wehrpflicht, aus besoldungs- oder aus versor-
gungsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Für die 
in Dateien gespeicherten Informationen gilt Ent-
sprechendes. Die für eine Heranziehung zum 
Wehrdienst erforderlichen Personalunterlagen ab-
gelehnter Bewerber sind dem zuständigen Kreis-
wehrersatzamt zuzuleiten; gespeicherte Daten sind 
zu löschen, soweit sie nicht für eine erneute Bewer-
bung oder für eine Heranziehung zum Wehrdienst 
nach dem Wehrpflichtgesetz von Bedeutung 
sind. 

(6) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienstverhältnis, ein Recht auf 
Einsicht in seine vollständige Personalakte. Einem 
Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt 
auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte 
aus der Personalakte gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

der Verwendungs- und der Dienstfähigkeit des 
Soldaten erforderlich sind. Nur die Ergebnisse 
solcher Untersuchungen und Tests dürfen an für 
Personalangelegenheiten zuständige Stellen der 
Bundeswehr weitergegeben und dort verarbeitet 
und genutzt werden, soweit dies für Zwecke der 
Personalführung und -bearbeitung erforderlich ist. 
Daten über psychologische Untersuchungen und 
Tests dürfen, in der Regel in Form von Stichpro-
ben, durch den Psychologischen Dienst auch in 
automatisierten Dateien verarbeitet werden, so-
weit dies erforderlich ist, um die Aussagefähigkeit 
des psychologischen Eignungsfeststellungsverfah-
rens zu verbessern; zu diesem Zwecke dürfen ihm 
auf sein Ersuchen die erforderlichen Daten zur 
Verarbeitung übermittelt werden, soweit sie sich 
auf die Ergebnisse der Untersuchungen und Tests 
beziehen. § 40 Abs. 3 des Bundesdatenschutzge-
setzes gilt entsprechend. Die die Verwendungs- 
und die Dienstfähigkeit bestimmenden ärztlichen 
Informationen können einer zentralen Stelle zur 
Erfüllung der ärztlichen Dokumentationspflicht 
und zum Zwecke der Beweissiche rung übermittelt 
und dort aufbewahrt werden. 

(5) Der Soldat ist zu Beschwerden und Behaup-
tungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm nach-
teilig werden können, vor deren Aufnahme in die 
Personalakte zu hören. Seine Äußerung ist zur 
Personalakte zu nehmen. Die Vorgänge nach 
Satz 1 und 2 sind mit Zustimmung des Soldaten 
nach spätestens drei Jahren aus der Personalakte 
zu entfernen, es sei denn, sie sind in eine dienstli-
che Beurteilung aufgenommen oder unterliegen 
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen einer 
längeren Tilgungsfrist. Die Frist für die Entfernung 
wird regelmäßig durch Einleitung eines Straf- oder 
Disziplinarverfahrens unterbrochen. 

(6) Die Personalakte des Soldaten ist nach Been-
digung des Wehrdienstverhältnisses aufzubewah-
ren, soweit dies insbesondere zur Erfüllung der 
Wehrpflicht, aus besoldungs- oder aus versor-
gungsrechtlichen Gründen erforderlich ist. Für die 
in Dateien gespeicherten Informationen gilt Ent-
sprechendes. Die für eine Heranziehung zum 
Wehrdienst erforderlichen Personalunterlagen ab-
gelehnter Bewerber sind dem zuständigen Kreis-
wehrersatzamt zuzuleiten; gespeicherte Daten sind 
zu löschen, soweit sie nicht für eine erneute Bewer-
bung oder für eine Heranziehung zum Wehrdienst 
nach dem Wehrpflichtgesetz von Bedeutung 
sind. 

(7) Der Soldat hat, auch nach seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienstverhältnis, ein Recht auf 
Einsicht in seine vollständige Personalakte. Einem 
Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt 
auch für Hinterbliebene, wenn ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte 
aus der Personalakte gelten die Sätze 2 und 3 
entsprechend. 
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(7) Näheres bestimmt eine Rechtsverordnung 
über 

1. die Anlage und Führung von Personalakten des 
Soldaten während und nach seinem Ausschei-
den aus dem Wehrdienstverhältnis, 

2. das Verfahren der Weitergabe, Aufbewahrung 
und Vernichtung oder den Verbleib der Perso-
nalakten einschließlich der Übermittlung und 
Löschung oder des Verbleibs der in automati-
sierten Dateien gespeicherten Informationen 
sowie die hieran beteiligten Stellen, 

3. die Einrichtung und den Betrieb automatisierter 
Dateien einschließlich der Zugriffsmöglichkei-
ten auf die gespeicherten Informationen und 

4. die Einzelheiten der Art und Weise der Einsicht-
gewährung und Auskunftserteilung aus der Per-
sonalakte bzw. einer automatisierten Datei." 

3. In § 72 Abs. 2 wird in Nummer 2 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. die Ausgestaltung des Personalaktenwesens 
nach § 29." 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

(8) Der Soldat hat ein Recht auf Einsicht auch in 
andere Akten, die personenbezogene Daten über 
ihn enthalten und für sein Dienstverhältnis verar-
beitet oder genutzt werden, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht für 
Sicherheitsakten. Die Einsichtnahme ist unzuläs-
sig, wenn die Daten des Betroffenen mit Daten 
Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht 
personenbezogenen Daten dera rt  verbunden sind, 
daß ihre Trennung nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem 
Fall ist dem Soldaten Auskunft zu erteilen. 

(9) Näheres bestimmt eine Rechtsverordnung 
über 

1. die Anlage und Führung von Personalakten des 
Soldaten während des Wehrdienstverhältnisses 
und nach seinem Ausscheiden aus dem Wehr-
dienstverhältnis, 

2. unverändert 

3. die Einrichtung und den Betrieb automatisierter 
Dateien einschließlich der Zugriffsmöglichkei-
ten auf die gespeicherten Informationen, 

4. die Einzelheiten der Art und Weise der Einsicht-
gewährung und Auskunftserteilung aus der Per-
sonalakte bzw. einer automatisierten Datei 
und 

5. die Befugnis von Personen im Sinne des § 203 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB, die im Rahmen der 
unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung 
des Soldaten tätig werden,  vom Dienstherrn mit 
der Untersuchung des Soldaten oder mit der 
Erstellung von Gutachten über ihn beauftragt 
worden sind, dem Arztgeheimnis unterlie-
gende personenbezogene Daten zu offenba-
ren." 

3. unverändert 

Artikel 3 a 

Zivildienstgesetz 

Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Juli 1986 (BGBl. I S. 1205), zuletzt 
geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 
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1. § 34 erhält folgende Fassung: 

„§ 34 

Haftung 

(1) Verletzt ein Dienstleistender vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflich-
ten, so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er 
wahrgenommen hat, den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Dienstlei-
stende gemeinsam den Schaden verursacht, so 
haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienst-
herr von dem Schaden und der Person des Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht 
auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem 
Dritten Schadenersatz geleistet, so tritt an die 
Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von 
dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in 
dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem 
gegenüber vom Dienstherrn anerkannt oder dem 
Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt 
worden ist. 

(3) Leistet der Dienstleistende dem Dienstherrn 
Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den 
Dienstleistenden über." 

2. § 36 erhält folgende Fassung: 

„§ 36 

Personalakten 

(1) Ober jeden Dienstpflichtigen ist eine Perso-
nalakte zu führen; sie ist vertraulich zu behandeln 
und vor unbefugter Einsicht zu schützen. Zur 
Personalakte gehören alle Unterlagen einschließ-
lich der in Dateien gespeicherten Daten, die den 
Dienstpflichtigen betreffen, soweit sie mit seinem 
Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren 
Zusammenhang stehen (Personalaktendaten). 
Nicht Bestandteil der Personalakte sind Unterla-
gen, die besonderen, von der Person und dem 
Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken 
dienen, insbesondere Unterlagen über ärztliche 
Untersuchungen und Behandlungen; Zugang zu 
letzteren haben nur der ärztliche Dienst und das 
für die Heilfürsorge zuständige Personal. Perso-
nalaktendaten dürfen ohne Einwilligung des 
Dienstpflichtigen nur für Zwecke der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes sowie der Einleitung und 
Durchführung eines Verfahrens zur Rücknahme 
oder zum Widerruf der Anerkennung als Kriegs-
dienstverweigerer verwendet werden; dies gilt 
auch für ihre Verarbeitung (Speicherung, Verän-
derung, Übermittlung, Sperrung und Lösung) und 
Nutzung in automatisierten Dateien. 
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(2) Personenbezogene Daten über Dienstpflich-
tige dürfen nur erhoben werden, soweit dies zur 
Begründung, Durchführung, Beendigung oder 
Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur 
Durchführung organisatorischer, personeller und 
sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu 
Zwecken der Personalplanung und des Personal-
einsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvor-
schrift dies erlaubt. Fragebogen, mit denen solche 
personenbezogene Daten erhoben werden, be-
dürfen vom 1. Januar 1994 an der Genehmigung 
durch die zuständige oberste Dienstbehörde. 

(3) Zugang zur Personalakte dürfen nur Perso-
nen haben, die für Personalangelegenheiten 
zuständig sind, und nur soweit dies zu Zwecken 
der Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist, 
sowie Personen, die mit dem in Absatz 1 genann-
ten Rücknahme- oder Widerrufsverfahren befaßt 
sind, und nur soweit dies zu Zwecken dieser 
Verfahren erforderlich ist. Ohne Einwilligung des 
Dienstpflichtigen darf die Personalakte an andere 
Stellen und an Arzte im Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Frauen und Jugend weiterge-
geben werden, soweit dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung des Dienstverhältnisses erforderlich 
ist. Ärzten, die im Auftrag des Bundesamtes für 
den Zivildienst ein medizinisches Gutachten 
erstellen, darf die Personalakte ohne Einwilligung 
des Dienstpflichtigen vorgelegt werden. Für Aus-
künfte aus der Personalakte gelten die Sätze 1 bis 3 
entsprechend. Soweit eine Auskunft ausreicht, ist 
von einer Weitergabe abzusehen. Auskünfte an 
Dritte dürfen ohne besondere gesetzliche Rege-
lung nur mit Einwilligung des Dienstpflichtigen 
erteilt werden, es sei denn, daß die Abwehr einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Gemeinwohls 
oder der Schutz berechtigter, höherrangiger 
Interessen des Dritten oder die Durchführung des 
in Absatz 1 genannten Rücknahme- oder Wider-
rufsverfahrens dies erfordern. Inhalt und Empfän-
ger der Auskunft sind dem Dienstpflichtigen 
schriftlich mitzuteilen. Ein automatisierter Daten-
abruf durch andere Behörden ist unzulässig, 
soweit durch besondere Rechtsvorschrift nichts 
anderes bestimmt ist. 

(4) Der Dienstpflichtige ist zu Beschwerden und 
Behauptungen, die für ihn ungünstig sind oder ihm 
nachteilig werden können, sowie zu Werturteilen 
vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören. 
Seine Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen. 
Die Vorgänge nach den Sätzen 1 und 2 sind auf 
Antrag des Dienstpflichtigen nach drei Jahren aus 
der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, 
es sei denn, sie sind in eine dienstliche Beurteilung 
aufgenommen worden oder unterliegen nach 
anderen gesetzlichen Bestimmungen einer länge-
ren Tilgungsfrist. Die Frist für die Entfernung wird 
regelmäßig durch Einleitung eines Straf- oder 
Disziplinarverfahrens gegen den Dienstpflichti-
gen unterbrochen. 

(5) Die Personalakte des Dienstpflichtigen ist 
nach Beendigung des Zivildienstverhältnisses so 
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lange aufzubewahren, wie dies insbesondere zur 
Erfüllung der Dienstpflicht oder aus versorgungs-
rechtlichen Gründen erforderlich ist. Sie ist späte-
stens bei Vollendung des 60. Lebensjahres zu 
vernichten, sofern sie nicht vom Bundesarchiv 
übernommen wird. Für die in Dateien gespeicher-
ten Informationen gelten die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. § 2 Abs. 6 und § 23 des Kriegsdienst-
verweigerungsgesetzes bleiben unberührt. 

(6) Der Dienstpflichtige hat auch nach seinem 
Ausscheiden aus dem Zivildienstverhältnis ein 
Recht auf Einsicht in seine vollständige Personal-
akte. Einem Bevollmächtigten ist Einsicht zu 
gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, 
wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft ge-
macht wird. Für Auskünfte aus der Personalakte 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

(7) Der Dienstpflichtige hat ein Recht auf Ein-
sicht auch in andere Akten, die personenbezogene 
Daten über ihn enthalten und für sein Dienstver-
hältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Ein-
sichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten des 
Betroffenen mit Daten Dritter oder geheimhal-
tungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten 
derart verbunden sind, daß die Trennung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand 
möglich ist. In diesem Fall ist dem Dienstpflichti-
gen Auskunft zu erteilen. 

(8) Der Bundesminister für Frauen und Jugend 
bestimmt durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Ein-
zelheiten über 

1. die Anlage und Führung der Personalakte des 
Dienstpflichtigen auch für die Zeit nach seinem 
Ausscheiden aus dem Zivildienstverhältnis, 

2. das Verfahren der Weitergabe, Aufbewahrung 
und Vernichtung oder den Verbleib der Perso-
nalakten einschließlich der Übermittlung und 
Löschung oder des Verbleibs der in automati-
sierten Dateien gespeicherten Informationen 
sowie die hieran beteiligten Stellen, 

3. die Einrichtung und den Betrieb automatisier-
ter Dateien einschließlich der Zugriffsmöglich-
keiten auf die gespeicherten Informationen, 

4. die Einzelheiten der Art und Weise der Ein-
sichtgewährung in und die Auskunftserteilung 
aus der Personalakte oder einer automatisier-
ten Datei und 

5. die Befugnis von Personen im Sinne des § 203 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB, die im Rahmen der 
unentgeltlichen ärztlichen Versorgung des 
Dienstpflichtigen tätig werden, vom Dienst-
herrn mit der Untersuchung des Dienstpflichti-
gen oder mit der Erstellung von Gutachten über 
ihn beauftragt worden sind, dem Arzt-
geheimnis unterliegende personenbezogene 
Daten zu offenbaren." 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

Beschlüsse des 4. Ausschusses 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Fritz Rudolf Körper, Otto Regenspurger, 
Dr. Burkhard Hirsch 

A. Zum Verfahren 

Der Inhalt des von der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vorschriften — Drucksache 
12/544 — war bereits Gegenstand des von der Bun-
desregierung in der 11. Legislaturperiode einge-
brachten gleichnamigen Gesetzentwurfs — Drucksa-
che 11/7390 (neu) —, der wegen Ablaufs der Wahlpe-
riode im Deutschen Bundestag nicht mehr beraten 
wurde. Der insoweit unverändert wieder einge-
brachte Entwurf wurde in der 31. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am 13. Juni 1991 zur federführen-
den Beratung an den Innenausschuß sowie zur Mitbe-
ratung an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung am 19. Fe-
bruar 1992 keine verfassungsrechtlichen oder sonsti-
gen Bedenken erhoben. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seinen 
Sitzungen am 22. Januar und 12. Februar 1992 bera-
ten. Er hat ihm in seiner Sitzung vom 12. Februar 1992 
in einer von den Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
beantragten Fassung zugestimmt, in die mit dem 
Bundesministerium des Innern und dem Bundesmini-
sterium der Verteidigung abgestimmte Vorschläge 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfD) 
vom 22. Oktober 1991 sowie weitere Vorschläge des 
BfD vom 7. Februar 1992 ebenso einbezogen sind wie 
unter dem 30. Oktober 1991 seitens der Bundesregie-
rung gemachte Vorschläge, die in Artikel 2 a (neu), 
Artikel 2 b (neu) und Artikel 3 Nr. 1 a eingeflossen 
sind, und die aus der der Beschlußempfehlung beige-
fügten Zusammenstellung ersichtlich sind. 

Die Beschlußfassung erfolgte mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. bei Enthaltung 
seitens der Fraktion der SPD unter dem Vorbehalt des 
noch ausstehenden Votums des Rechtsausschusses. 
Zuvor hatte der Ausschuß einen Antrag der Fraktion 
der SPD, eine Streichung des § 12 Abs. 4 BDSG in 
diesem Gesetzentwurf mitzuregeln, mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der 
antragstellenden Fraktion abgelehnt. 

B. Zur Begründung 

I. Zum Regierungsentwurf und den Vorschlägen 
des Bundesrates 

Soweit der Ausschuß den Gesetzentwurf unverän-
dert gebilligt hat, wird auf die Begründung in der 
Drucksache 12/544 verwiesen. Dies gilt ebenfalls 
für die Vorschriften (§ 90 Abs. 1 Satz 5 des Bundes-
beamtengesetzes, § 12 Abs. 2 Satz 1 und § 56 
Abs. 1 Satz 5 Beamtenrechtsrahmengesetz), die 

der Ausschuß in der Fassung gebilligt hat, die der 
Bundesrat im ersten Durchgang vorgeschlagen 
(Drucksache 12/544, Anlage 2, Nr. 2 und 7) und 
der die Bundesregierung zugestimmt hat. 

II. Zu den übrigen Ausschußbeschlüssen 

1. Auf Vorschlag des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz (BfD), dem der Bundesminister des 
Innern und der Bundesminister der Verteidi-
gung im Rahmen eines Gesamtkompromisses 
zugestimmt haben, hat der Ausschuß folgende 
ergänzende Regelungen zum Personalakten-
recht beschlossen: 

— Regelung über die Erhebung von personen-
bezogenen Daten (§ 90 Abs. 4 E-BBG, § 56 
Abs. 4 E-BRRG, § 29 Abs. 2 E-SG); 

— Regelung über die Einsicht personenbezo-
gener Daten außerhalb der Personalakte 
(§ 90c Abs. 4 E-BBG, § 56c Abs. 4 E-BRRG, 
§ 29 Abs. 8 E-SG); 

— Änderung der Regelung über die Entfer-
nung von Unterlagen, die für den Beamten 
ungünstig sind oder ihm nachteilig werden 
können, aus der Personalakte: Beschrän-
kung der Ausnahme auf die dienstlichen 
Beurteilungen (§ 90e Abs. 1 Nr. 2 E-BBG, 
§ 56e Abs. 1 Nr. 2 E-BRRG); 

— Ergänzung der Regelung über die verkürzte 
Aufbewahrungsfrist bezüglich Unterlagen, 
aus denen die Art der Erkrankung ersicht-
lich ist: Verpflichtung des Dienstherrn zu 
unverzüglicher Rückgabe dieser Unterla-
gen, wenn sie für den Zweck, zu dem sie 
vorgelegt wurden, nicht mehr benötigt wer-
den (§ 90f Abs. 2 E-BBG). 

In § 29 Abs. 1, 3 und 4 des Soldatengesetzes 
sind darüber hinaus einige der vorgesehenen 
Regelungen an Wortlaut und Inhalt der entspre-
chenden Regelungen des Entwurfs im Bundes-
beamtengesetz und Beamtenrechtsrahmenge-
setz angepaßt worden. 

In § 29 Abs. 9 des Soldatengesetzes ist die 
Nummer 5 ebenfalls auf Vorschlag des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz angefügt 
worden. Danach ist im Verordnungswege auch 
Näheres zu regeln über die Befugnis von Ärz-
ten, die im Rahmen der unentgeltlichen trup-
penärztlichen Versorgung tätig werden oder 
vom Dienstherrn mit der Untersuchung eines 
Soldaten oder der Erstellung eines Gutachtens 
über ihn beauftragt werden, dem Arztgeheim-
nis unterliegende personenbezogene Daten zu 
offenbaren. 
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2. Der Ausschuß hat eine Änderung der §§ 34 und 
36 des Zivildienstgesetzes beschlossen, die an 
die Regelungen zur Haftung und zum Personal-
aktenrecht im Soldatengesetz anknüpft und für 
den Bereich des Zivildienstes vergleichbare 
Regelungen vorsieht. 

3. Der Ausschuß hat ferner — nicht mit den Sach-
bereichen des Regierungsentwurfs in Zusam-
menhang stehende — Änderungen des Bun-
desbesoldungsgesetzes und des Deutschen 
Richtergesetzes beschlossen, die an eine frü-
here gesetzliche Regelung im Bundesbeamten-
gesetz anknüpfen: 

Mit Artikel 4 des Gesetzes zur Neufassung des 
Bundesumzugskostengesetzes, zur Änderung 
anderer dienstrechtlicher Vorschriften, zur Re-
gelung personalvertretungsrechtlicher Amts-
zeiten sowie zur Verbesserung der personellen 
Struktur in der Bundeszollverwaltung vom 
11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682) wurde in 

§ 79a BBG ein neuer Absatz 4 eingefügt, 
wonach für Beamte während der Zeit der fami-
lienpolitischen Beurlaubung (§ 79 a Abs. 1 Nr. 2 
und Abs. 2 Satz 1) ein Anspruch auf Leistungen 
der Krankheitsfürsorge in entsprechender An-
wendung der Beihilferegelungen besteht. Im 
Interesse der Gleichbehandlung sind entspre-
chende bzw. vergleichbare Regelungen für die 
Bundesrichter bzw. — hinsichtlich der unent-
geltlichen truppenärztlichen und der unentgelt-
lichen grenzschutzärztlichen Versorgung — für 
die Soldaten und die Polizeivollzugsbeamten im 
Bundesgrenzschutz (mit Ausnahme der Beam-
ten des Grenzschutzeinzeldienstes) erforder-
lich. 

4. Als Zeitpunkt des Inkrafttretens wurde der 
1. Januar 1993 beschlossen. 

5. Einige wenige sprachliche und sonstige Unkor-
rektheiten in der Drucksache 12/544 wurden 
beseitigt, z. B. in § 90g Abs. 3 E-BBG. 

Bonn, den 20. Februar 1992 

Fritz Rudolf Körper 

Berichterstatter 

Otto Regenspurger Dr. Burkhard Hirsch 


